
 

Einmalige Entlastungshilfe Energie  
Information nach § 5 Abs. 2 EWSG über die Entlastung für Dezember 2022 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
die Bundesregierung hat im Rahmen der hohen Kostenbelastungen für Gas und Wärme in 
einem ersten Schritt das „Gesetz über eine Soforthilfe für Letztverbraucher von leitungsgebun-
denem Erdgas und Kunden von Wärme (Erdgas-Wärme-Soforthilfe-EWSG)“ verabschiedet, 
das am 19.11.2022 in Kraft getreten ist.  
 
Mit dem Gesetz übernimmt der Bund die Kosten für den Dezember-Abschlag (nach einem 
festgelegten Berechnungsmodus) für Gas und Fernwärme, um den Zeitraum bis zur Wirksam-
keit der Gaspreisbremse zu überbrücken.  
 
Mit diesem Schreiben dürfen wir Sie informieren, dass sich die Bauverein Breisgau eG bei 
Wohnanlagen mit Zentralheizungsanlagen bzw. Fernwärme um die Verrechnung des Dezem-
ber-Abschlags direkt kümmert. Sie brauchen nicht tätig zu werden. 
 
Die Entlastung des Dezember-Abschlags werden den Bewohnerinnen und Bewohnern mit der 
Nebenkostenabrechnung für die laufende Abrechnungsperiode 2022 erstattet und in der Ne-
benkostenabrechnung gesondert ausgewiesen. Die Nebenkostenabrechnung erfolgt im Laufe 
des Jahres 2023.  
 
Sollte Ihre Wohnung über eine Etagenheizung beheizt werden, haben Sie einen Gasliefe-
rungsvertrag mit einem Energieversorger Ihrer Wahl. Hier bitten wir um direkte Abstimmung 
mit Ihrem Energieversorger.  
 
Wenn Sie weitere Fragen zum Thema Energiekosten und Energiespatren haben, können Sie 
sich auf unserer Homepage www.bauverein-breisgau.de/Energie/Energie_FAQ.php informie-
ren. 

An die 
wohnraumversorgten Mitglieder 
der Bauverein Breisgau eG 
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 2. Dezember 2022 
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Informationsschreiben der Bundesregierung, auch per Link möglich:  
 
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/I/infoblatt-dezember-abschlag-fur-gas-und-
warme.pdf?__blob=publicationFile&v=6 
 
 
Freundliche Grüße 
 
Bauverein Breisgau eG 
 

  
Marc Ullrich Jörg Straub 
Vorstandsvorsitzender Vorstandsmitglied 


